KMU-Beihilfen im Agrarsektor (Primarerzeugung)

Quelle

Zielsetzung

Geltungsbereich

Geltungsdauer

Definitionen

Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 der Kommission vom
15. Dezember 2006 Uber die Anwendung der Art. 87 und 88 EG-
Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in der Er-
zeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tatige Unterneh-
men und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001, ABI.
der EU L 358 vom 16. Dezember 2006, S. 3ff.

Gewahren von Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen in
der Priméarerzeugung im Agrarsektor.

Fur transparente Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen,
die in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tétig
sind, mit Ausnahme von:

ausfuhrbezogenen Tatigkeiten,

Beihilfen, die von der Verwendung von einheimischen anstelle
von eingefiihrten Erzeugnissen abhangig gemacht werden,

Beihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten.

Siehe Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen an Unternehmen in Schwierigkeiten

Die Verordnung gilt nicht fir Beihilfen im Zusammenhang mit der
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse.
Diese Bereiche gehdren in den Geltungsbereich der Allgemeinen
Gruppenfreistellungsverordnung.

Siehe Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung

* X X X* X

Nicht transparente Beihilfen sind zu notifizieren und werden von
der EU-Kommission insb. auf der Grundlage der Rahmenregelung
der Gemeinschaft fur staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsek-
tor 2007 bis 2013 gepruift.

Siehe allgemeine Beihilfen im Agrarsektor

5. Januar 2007 — 31. Dezember 2013.

Landwirtschaftliche Erzeugnisse / Agrarerzeugnisse:

Im Anhang | des EG-Vertrages genannte Erzeugnisse, ausge-
nommen Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse,

Korkerzeugnisse,

Erzeugnisse zur Imitation oder Substitution von Milch und
Milcherzeugnissen.

* X X X* X


http://www.voeb.de/download/de/themen/foerdergeschaeft/beihilferecht_2009/beihilferecht_7-verordnung.pdf
http://www.voeb.de/download/de/themen/foerdergeschaeft/beihilferecht_2009/beihilferecht_12-kurzfassung.pdf
http://www.voeb.de/download/de/themen/foerdergeschaeft/beihilferecht_2009/beihilferecht_4-kurzfassung.pdf
http://www.voeb.de/download/de/themen/foerdergeschaeft/beihilferecht_2009/beihilferecht_8-kurzfassung.pdf

Kriterien /
Voraussetzungen

Transparente Beihilfen

sind Beihilfen in einer Form, fur die das Bruttosubventionsaqui-
valent im Voraus genau in Prozent der zuschussfahigen Ausgaben
berechnet werden kann, ohne dass eine Risikobewertung erfor-
derlich ist (z. B. Zuschisse, Zinsverginstigungen, Darlehen).

*x * X X K

Kleine und mittlere Unternehmen:

Zur KMU-Definition vgl. die Empfehlung der Kommission vom
6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen, die die Kommis-
sionsempfehlung 96/280/EG ab 1. Januar 2005 ersetzt.

Siehe KMU-Definition

Investitionsbeihilfen in landwirtschaftlichen Betrieben muissen
insbesondere folgende Ziele verfolgen:

Senkung der Produktionskosten,
Verbesserung und Umstellung der Erzeugung,
Verbesserung der Qualitat,

Erhaltung und Verbesserung der natirlichen Umwelt oder Ver-
besserung der Hygienebedingungen oder des Tierschutzes.
N
Weitere Beihilfen kdnnen unter bestimmten Bedingungen gewaéhrt

werden fur:
Erhaltung von Kulturlandschaften und Geb&uden,
im offentlichen Interesse durchgefuhrte Ansiedlungen,
Niederlassung von Junglandwirten,
den Vorruhestand,
Erzeugergemeinschaften,

Bekampfung von Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten und
Schadlingsbefall,

durch widrige Witterungsverhéltnisse verursachte Schaden,
Zahlung von Versicherungspramien,
Flurbereinigung,

Forderung der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen hoher Qualitat,

Bereitstellung technischer Hilfe im Agrarsektor,
Unterstitzung des Tierhaltungssektors.


http://www.voeb.de/download/de/themen/foerdergeschaeft/beihilferecht_2009/beihilferecht_2-kurzfassung.pdf

Beihilfefahige
Kosten / H6he der
Beihilfe

1.

Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben (Art. 4)

Beihilfefahige Kosten:

Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweglichem
Vermdgen,

Kauf oder Leasingkauf von Maschinen oder Anlagen,
einschlie3lich Computersoftware, bis zum marktiblichen Wert
des Wirtschaftsguts,

allgemeine Aufwendungen bspw. fur Architekten- oder Inge-
nieurleistungen.

Hohe der Beihilfe:

in  benachteiligten Gebieten: 50 % der zuschussfahigen
Investitionen, 60 % fur Junglandwirte innerhalb von finf
Jahren nach ihrer Niederlassung, 75 % wenn Investitionen
zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt sowie zur
Verbesserung der Hygiene in der Tierhaltung und des
Tierschutzes Mehrkosten verursachen;

in anderen Gebieten: 40 % der zuschussfahigen Investitionen,
50 % fir Junglandwirte innerhalb von funf Jahren nach ihrer
Niederlassung, 60 % wenn Investitionen zum Schutz und zur
Verbesserung der Umwelt sowie zur Verbesserung der Hygie-
ne in der Tierhaltung und des Tierschutzes Mehrkosten verur-
sachen;

75 % der zuschussféahigen Investitionen in Gebieten in duf3er-
ster Randlage und auf den kleineren Inseln des Agaiischen
Meeres.

* X X X* X

Erhaltung von Kulturlandschaften und Gebauden (Art. 5)

Bei nichtproduktiven Teilen des landlichen Kulturerbes: bis zu
100 % der tatsachlichen Kosten bis zu einem Hochstbetrag
von 10.000 EUR.

Bei produktiven Teilen des landlichen Kulturerbes: 75 % der
tatsachlichen Kosten in den benachteiligten Gebieten bzw.
60 % in den anderen Gebieten; bei gleichzeitiger Steigerung
der Produktionskapazitat gelten die Bruttobeihilfeintensitaten
der Investitionsbeihilfen.

* X X X* X

Beihilfen fur die im offentlichen Interesse durchgefiihrten Aus-
siedlungen (Art. 6)

Bis zu 100 % der tatsachlichen Kosten.

* X X X* X



4. Niederlassungsbeihilfen fur Junglandwirte (Art. 7) und fur den
Vorruhestand (Art. 8)

Beihilfefahige Kosten sowie die Hohe der Beihilfe bestimmen
sich nach den Kriterien von Art. 22 bzw. Art. 23 der VO (EG)
Nr. 1698/2005.

* X X X* X

5. Beihilfen fir Erzeugergemeinschaften (Art. 9)

Beihilfefahige Kosten:
Miete bzw. Pacht fir Grundstiicke und Gebaude,
Buroausstattung,
Verwaltungspersonal,
Gemeinkosten, Rechtskosten, Verwaltungsgebuhren.

Hohe der Beihilfe:
Bis zu 400.000 EUR (befristet, degressiv gestaltet).

* X X X* X

6. Beihilfen zur Bekampfung von Tierseuchen, Pflanzenkrankhei-
ten und Schadlingsbefall (Art. 10)

Bis zu 100 % der beihilfefahigen Kosten.

* X X X* X

7. Beihilfen fur durch widrige Witterungsverhaltnisse verursachte
Schéden (Art. 11)

Bis zu 80 % bzw. in benachteiligten Gebieten bis zu 90 % der
entstandenen Schaden an Pflanzen, Tieren oder landwirt-
schaftlichen Gebauden.

* X X X* X

8. Beihilfen zur Zahlung von Versicherungspramien (Art. 12)

Bis zu 80 % der Pramienkosten fur Versicherungspolicen, die
ausschlie3lich zur Deckung von Verlusten aufgrund von Na-
turkatastrophen bestimmt sind.

Bis zu 50 % der Pramienkosten fur Versicherungspolicen, die
neben Verlusten auf Grund von Naturkatastrophen auch durch
Witterungsverhaltnisse oder Tierseuchen und Pflanzenkrank-
heiten bedingte Verluste abdecken.

* X X X* X

9. Beihilfen fur Flurbereinigung (Art. 13)

Bis zu 100 % der tatsachlichen Kosten (Rechts-,
Verwaltungs- und Uberwachungskosten).

* X X X* X



10.Beihilfen zur Forderung der Erzeugung von landwirtschaftli-
chen Erzeugnissen hoher Qualitat (Art. 14)

Beihilfefahige Kosten beinhalten bis zu 100 % der Kosten fir
Dienstleistungstatigkeiten, soweit diese mit der Verbesserung der
Qualitat landwirtschaftlicher Erzeugnisse zusammenhangen:

Marktforschungstatigkeiten, Produktentwirfe und -entwick-
lungen,

die Einfuhrung von Qualitéatssicherungs- und &hnlichen Syste-
men,

die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Zusammen-
hang mit der Einfuhrung von Qualitatssicherungs- und
ahnlichen Systemen,

Gebuhren fir die Erstzertifizierung im Rahmen von Qualitatssi-
cherungs- und &hnlichen Systemen,

die vorgeschriebenen Kontrollen,
die Kontrolle der Verfahren im 6kologischen Landbau.

* X X X* X

11.Beihilfen fir die Bereitstellung technischer Hilfe im Agrarsek-
tor (Art. 15)

Beihilfefahige Kosten:
fur Aus- und Fortbildung,

fur Vertretungsdienste im Krankheitsfall und wahrend der Ur-
laubszeit,

Beratungsgebuhren,
Veranstaltungskosten (Ausstellungen, Messen),

fur die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Infor-
mationen Uber Qualitatssysteme,

fur Veroffentlichungen.

Hohe der Beihilfe:

Der Gesamtbetrag der Beihilfe darf 100 % der zu-
schussféahigen Kosten abdecken. Sie muss in Form von
Sachleistungen durch bezuschusste Dienstleistungen gewahrt
werden und darf keine direkte Zahlung von Geldbeitragen an
die Erzeuger umfassen.

* X X X* X

12.Beihilfen zur Unterstitzung des Tierhaltungssektors (Art. 16)
Zwischen 70% und 100% der beihilfefahigen Kosten.



Kumulierung

Notifizierung

Transparenz und
Uberwachung

Staatliche Beihilfen, die nach dieser Verordnung freigestellt wer-
den, durfen fir dieselben zuschussfahigen Kosten nicht mit ande-
ren Beihilfen — inkl. De-minimis-Beihilfen — oder Gemeinschafts-
mitteln oder nationalen Fordermitteln kumuliert werden, sofern
die nach der vorliegenden Verordnung zuldassige maximale Beihil-
feintensitat Gberschritten wird.

Alle Beihilferegelungen sowie Einzelbeihilfen, die nach MalRgabe
dieser Verordnung gewahrt werden, sind von der Notifizierungs-
pflicht gemal Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt.

Spatestens 10 Arbeitstage vor Inkrafttreten einer Beihilferege-
lung oder Gewdahrung einer Einzelbeihilfe auf3erhalb einer Bei-
hilferegelung sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, der EU-
Kommission eine Kurzbeschreibung der MalRnahme nach ei-
nem im Anhang | beschriebenen Muster zu tGbermitteln.

Die Mitgliedstaaten mussen ausfuhrliche Informationen bereit
halten.

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, der EU-Kommission ei-
nen Jahresbericht vorzulegen.



	KMU-Bei�hil�fen im Agrarsektor (Primärerzeugung)
	Quelle
	Landwirtschaftliche Erzeugnisse / Agrarerzeugnisse:
	Kleine und mittlere Unternehmen:


